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 Veröffentlicht am 23.06.1932

Norm

RAO §30 Abs3

Rechtssatz

Das Verfahren wegen Eintragung in die Liste der Rechtsanwaltsanwärter kann wieder aufgenommen werden, wenn

spätere Handlungen aus der Zeit vor der Eintragung hervorkommen, die den Rechtsanwaltsanwärter vertrauenswürdig

erscheinen lassen. Bedeutung der Straftilgung.
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